
Anlage A zur V/0655/2022 
Kurzüberblick 

 
Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung werden mit der Errich-
tung der Kindertageseinrichtung auf dem ehemaligen Oxford-Gelände dringend benötigte 
Betreuungsplätze im Stadtteil Gievenbeck geschaffen. 
 

  

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

 
Die Bundesregierung hat für den Ausbau von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten in 
Deutschland einen gesetzlichen Rechtsanspruch geschaffen. Dieser Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz gilt seit dem 1. August 2013 für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebens-
jahr.  
 
Die Stadt Münster greift die Pflichtaufgabe zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbe-
treuung in der Produktgruppe 0601 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ in zwei Zielen 
auf. Zum einen ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 
Jahren sicherzustellen und weiterhin sollen Tagesbetreuungsangebote für unter 3 - jährige Kin-
der mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut werden.  
 
Mit dem Erreichen dieser Zielwerte werden die ISM Leitziele „Wir werden einer der führenden 
Bildungs-, Wissenschafts-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Europa“ und „Wir wer-
den Münster zu einer Stadt mit höchster Lebens- und Erlebnisqualität mit hohem Wohnwert, 
Familienfreundlichkeit und sozialer Balance in der Stadtgesellschaft weiterentwickeln“ forciert.  
 
Mit der Errichtung der Kindertageseinrichtung auf dem ehemaligen Oxford-Gelände werden  
dringend benötigte u3 - und ü3 – Plätze im Stadtteil Gievenbeck geschaffen.  

 
 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja  Nein   

Bereits veranschlagt? X Ja  Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan X Ja  Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja  Nein X Tlw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja  Nein   

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan-Entwurf 2023 bei der 
Investitionsmaßnahme 5190 „Kita Oxford“ in Höhe von 7.506.509 Euro veranschlagt. 
 

Der erforderliche Mehrbedarf in Höhe von 193.491 Euro wird im investiven Budget des Dezernates 
für Bildung, Jugend, Familie und Sport durch Verlagerung innerhalb der o. g. Produktgruppe von der 
Investitionsmaßnahme 0210 „Zuschüsse zum Ausbau KiTa-Betreuung (freie Träger)“, kompensiert. 
Die Verwaltung wird hierzu sowie zu der neuen zeitlichen Zuordnung der Auszahlungen im Zusam-
menhang mit dem Neubau der 5-Gruppen-Kindertageseinrichtung ein Veränderungsblatt vorlegen. 
Der Haushaltsansatz wird über Veränderungsblätter angepasst. 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Beschlussausführung unter dem Vorbehalt steht, dass 
der Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 bzw. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung die Ermächtigungen bereitstellt. 



 

Folgekosten sind in der Folgelastenberechnung (Anlage 06) dargestellt. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 

freiwillig 

Gesetzliche Grundlagen: SGB VIII §§ 22-26  

 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstel-
lung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)  

Münster gehört zu den am stärksten wachsenden Städten in Nordrhein-Westfalen. Nach aktuellen 
städtischen Vorausberechnungen könnte die Bevölkerung bis 2030 ohne starke Flüchtlingszuzüge 
im Basisszenario "Dynamischer Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort" auf 326.000 Einwohner 
steigen. Unter Berücksichtigung zusätzlicher Flüchtlingszuwanderungen könnte das Wachstum 
noch deutlich stärker ausfallen und Münster in 2030 bis zu 347.000 Einwohner zählen. Die wach-
sende Stadt, die alle Bereiche des Lebens betrifft, ist eine zentrale Herausforderung, der sich 
Münster stellen muss.  
 
Die demographische Entwicklung der Stadt Münster ist ein grundlegender Bestandteil der Kitaaus-
bauplanung.  
Alle Maßnahmen zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder orientieren sich an der kleinräumigen 
Bevölkerungsprognose der Stadt Münster und sind darauf ausgerichtet, eine familienfreundliche 
Stadtentwicklung zu fördern. Dazu tragen insbesondere die bedarfsgerechte Schaffung von Plätzen 
zur Erfüllung des Rechtsanspruchs für ü3-Kinder und der Ausbau von u3-Plätzen bei.  
 
Im Rahmen der unterschiedlichen Arbeitsfelder der Kindertagesbetreuung werden wichtige Aspekte 
wie Barrierefreiheit, Inklusion, Sprachförderung und Qualifizierung differenziert berücksichtigt und 
unterstützen eine familienfreundliche Entwicklung in Münster. Weiterhin steht der Ausbau von Kin-
dertagesbetreuungsangeboten im Einklang mit der Ausrichtung Münsters als führender Wirt-
schaftsstandort.  
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